
  gderatPM 116-27.10.2021 

 

 

1 

 

Niederschrift 

über die Gemeinderatssitzung 

 

am 27.10.2021 im Gemeindeamt Kaunerberg;     Beginn: 20.00 Uhr         Ende: 21.00 Uhr 
Anwesende: Bgm. Peter Moritz, Bgmstv. Nigg Martin, Hann Bruno, Partl Günter, Hafele 
Erwin, Klotz Gertraud, Neuner Gottlieb, Wille Sabine, Maaß Franz, Neuner Andreas und 
Hafele Manfred; 
 

Schriftführer:  Stefan Schwarz; 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit; 

2. Genehmigung und Unterfertigung des Protokolls der letzten Gemeinderatssitzung; 

3. Personalangelegenheiten; 

4. Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen; 

5. Anträge, Anfragen, Allfälliges; 

 

Pkt. 1 der Tagesordnung: 

Der Bürgermeister begrüßt die anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und stellt 
fest, dass die Beschlussfähigkeit gegeben ist.  

Pkt. 2 der Tagesordnung: 

Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 29.09.2021 wird einstimmig genehmigt. Der 
Bürgermeister stellt den Antrag einen weiteren Tagesordnungspunkt mit der Nummer 2.1 
über die Änderung der Vereinbarung des Gemeindeverbandes „Breitbandversorgung Oberes 
Gericht“ sowie die Anpassung der Satzungen (Änderung der §§ 7 und 8)  
 aufzunehmen. Der Gemeinderat stimmt der Aufnahme des Tagesordnungspunktes 
einstimmig zu. 

Pkt. 2.1 der Tagesordnung: 

Durch die Neuaufnahme der Gemeinden Kaunerberg und Nauders ist die Vereinbarung des 

Gemeindeverbandes „Breitbandversorgung Oberes Gericht“ zu ändern und die Satzung (Änderung §§ 

7 und 8) anzupassen: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kaunerberg beschließt mit 11 Stimmen gegen 0 Stimmen,  

 

die Vereinbarung des Gemeindeverbandes „Breitbandversorgung Oberes Gericht“ wie folgt zu 

beschließen und nachfolgende Satzung zu erlassen: 
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Vereinbarung 

 

I. 

 

1. Die Gemeinden Faggen, Fendels, Fiss, Fließ, Kaunerberg, Kaunertal, Kauns, Ladis, Landeck, 

Nauders, Pfunds, Prutz, Ried i.O., Serfaus und Tösens schließen sich nach § 129 der Tiroler 

Gemeindeordnung 2001 – TGO, LGBl. Nr. 36/2001 in der Fassung LGBl. Nr. 116/2020 zu einem 

Gemeindeverband zusammen. 

 

2. Der Gemeindeverband hat die Aufgabe, die überlassenen Glasfaserkontingente durch die 

Mitgliedsgemeinden in den Zubringerstrecken vom Knoten Landeck zu den Verbandsgemeinden 

passiv zu betreiben und zu warten sowie die Glasfaserinfrastruktur der Zubringerstrecken zu 

vermarkten. 

 

3. Der Gemeindeverband trägt den Namen „Breitbandversorgung Oberes Gericht“. 

 

4. Der Sitz des Gemeindeverbandes ist Fließ. 

 

5. Beim Gemeindeverband handelt es sich um eine Körperschaft öffentlichen Rechts. 

 

II. 

 

Diese Vereinbarung (Änderung) über die Bildung des Gemeindeverbandes tritt mit der Kundmachung 

der Genehmigung (Verordnung) durch die Tiroler Landesregierung in Kraft. 
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Satzung 
 

des gemäß §§ 129 ff der Tiroler Gemeindeordnung 2001, LGBl. Nr. 36/2001 i.d.g.F., durch 

Vereinbarung gebildeten Gemeindeverbandes zur gemeinsamen Erfüllung der in der Vereinbarung 

geregelten Aufgaben mit dem Namen „Breitbandversorgung Oberes Gericht“ (in der Folge als 

Gemeindeverband bezeichnet). 

 

§ 1 

Organe 
 

Organe des Gemeindeverbandes sind die Verbandsversammlung, der Verbandsausschuss und der 

Verbandsobmann. 

 

 

§ 2 

Verbandsversammlung 
 

1) Die Verbandsversammlung besteht aus den Bürgermeistern der dem Verband angehörenden 

Gemeinden und zusätzlich dem Verbandsobmann und seinem Stellvertreter, auch wenn sie nicht 

Bürgermeister einer verbandsangehörenden Gemeinde oder ein vom Gemeinderat einer solchen 

Gemeinde entsandtes Mitglied sind. 

 

Der Verbandsversammlung gehört weiters gemäß § 136a TGO 2001 ein Vertreter der 

Bediensteten des Gemeindeverbandes, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter, mit 

beratender Stimme an. 

 

2) Gemeinden, deren Anteil am Aufwand des Gemeindeverbandes mehr als 20 v. H. beträgt, haben 

weitere Vertreter in die Verbandsversammlung zu entsenden, höchstens jedoch je einen für je 

weitere angefangene 10 v.H. Diese Vertreter müssen Mitglieder des Gemeinderates der sie 

entsendenden Gemeinde sein. Für die weiteren Vertreter hat der Gemeinderat der entsendenden 

Gemeinde Ersatzmitglieder zu bestellen. 

 

3) Der Verbandsversammlung obliegt die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten des 

Gemeindeverbandes, die nicht dem Verbandsobmann unterliegen. 

Jedenfalls obliegen ihr: 

a) die Wahl des Verbandsobmannes und seines Stellvertreters, 

b) die Wahl des Verbandsausschusses 

c) die Wahl des Überprüfungsausschusses, 

d) die Erlassung und Änderung der Satzung nach Maßgabe der Bestimmungen des § 133 Abs. 2 

der TGO 2001, 

e) die Festsetzung des Voranschlages und die Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss, 

f) die Beschlussfassung darüber, ob Vorauszahlungen nach § 141 Abs. 4 TGO 2001 zu 

entrichten sind, sowie über Höhe, Anzahl und Fälligkeit solcher Vorauszahlungen, 

g) die Festsetzung von Kostenersätzen und Mieten. 

 

4) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen 

wurden und der Verbandsobmann oder sein Stellvertreter und insgesamt mehr als die Hälfte der 

Mitglieder anwesend sind. Wird diese Anzahl nicht erreicht, so ist innerhalb von zwei Wochen 

eine weitere Sitzung anzuberaumen, die ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden 
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Mitglieder beschlussfähig ist. Zu einem gültigen Beschluss und zu einer gültigen Wahl ist die 

Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. 

 

 

§ 3 

Verbandsausschuss 
 

1) Der Verbandsausschuss besteht aus dem Verbandsobmann, seinem Stellvertreter und drei weiteren 

Mitgliedern. Für die weiteren Mitglieder sind Ersatzmitglieder zu bestellen. 

Dem Verbandsausschuss gehört weiters gemäß § 136a TGO 2001 ein Vertreter der Bediensteten 

des Gemeindeverbandes, im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter, mit beratender Stimme 

an. 

 

2) Die weiteren Mitglieder des Verbandsausschusses werden von der Verbandsversammlung aus 

ihrer Mitte auf sechs Jahre gewählt. Sie bleiben bis zur Neuwahl der weiteren Mitglieder im Amt. 

Für jedes der weiteren Mitglieder ist ein Ersatzmitglied zu wählen. Gewählt ist, wer mehr als die 

Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. Kommt im ersten Wahlgang die einfache 

Stimmenmehrheit nicht zustande, so gilt als gewählt, wer im zweiten Wahlgang die meisten 

Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von dem an Jahren 

jüngsten Mitglied der Verbandsversammlung zu ziehen ist. 

 

3) Dem Verbandsausschuss obliegen: 

a) die Vorberatung und Antragstellung in allen der Verbandsversammlung obliegenden 

Angelegenheiten, 

b) die Beschlussfassung in den Angelegenheiten, die ihm von der Verbandsversammlung 

übertragen wurden. 

 

4) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen 

wurden und der Verbandsobmann oder sein Stellvertreter und so viele Mitglieder anwesend sind, 

dass die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder mindestens drei beträgt. Zu einem gültigen 

Beschluss des Verbandsausschusses ist die Mehrheit der Stimmen der anwesenden 

Stimmberechtigten erforderlich. 

 

 

§ 4 

Verbandsobmann 
 

1) Der Verbandsobmann und sein Stellvertreter sind von der Verbandsversammlung in getrennten 

Wahlgängen auf sechs Jahre zu wählen. Sie haben ihre Geschäfte bis zur Neuwahl des 

Verbandsobmannes bzw. seines Stellvertreters weiterzuführen. Kommt im ersten Wahlgang die 

einfache Stimmenmehrheit nicht zustande, so gilt als gewählt, wer im zweiten Wahlgang die 

meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das von dem an 

Jahren jüngsten Mitglied der Verbandsversammlung zu ziehen ist. Der Verbandsobmann wird im 

Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, bei dessen Verhinderung durch das jeweils 

älteste der übrigen Mitglieder des Verbandsausschusses vertreten. 

 

2) Dem Verbandsobmann obliegen: 

a) die Einberufung der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses, 
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b) der Vorsitz in der Verbandsversammlung und im Verbandsausschuss, 

c) die Vollziehung der Beschlüsse der Verbandsversammlung und des Verbandsausschusses 

sowie die Besorgung aller zur laufenden Geschäftsführung gehörenden Angelegenheiten, 

d) die Vertretung des Gemeindeverbandes nach außen; in Angelegenheiten, in denen die 

Beschlussfassung der Verbandsversammlung obliegt, jedoch nur im Rahmen entsprechender 

Beschlüsse, 

e) die Leitung der Geschäftsstelle des Gemeindeverbandes, 

f) die Erstellung des Entwurfes des Voranschlages und die Erstellung des Rechnungsabschlusses 

sowie deren Vorlage an die Verbandsversammlung. 

 

3) Urkunden, mit denen der Gemeindeverband privatrechtliche Verpflichtungen übernimmt, sind, 

soweit es sich nicht um Angelegenheiten der laufenden Geschäftsführung handelt, vom 

Verbandsobmann gemeinsam mit zwei weiteren Mitgliedern der Verbandsversammlung zu 

unterfertigen. In der Urkunde ist der betreffende Beschluss der Verbandsversammlung 

anzuführen. 

 

 

§ 5 

Geschäftsstelle 
 

Die Organe des Gemeindeverbandes bedienen sich bei der Besorgung ihrer Aufgaben des 

Gemeindeamtes der Sitzgemeinde. 

 

 

§ 6 

Überprüfungsausschuss 
 

1) Die Verbandsversammlung hat einen Überprüfungsausschuss zu wählen. Dieser besteht aus drei 

Mitgliedern. Die Mitglieder des Überprüfungsausschusses müssen Mitglieder des Gemeinderates 

einer verbandsangehörigen Gemeinde sein. Ihre Amtsdauer beträgt sechs Jahre. Für jedes 

Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu wählen. 

Kommt im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit nicht zustande, so gilt als gewählt, 

wer im zweiten Wahlgang die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet das Los, das von dem an Jahren jüngsten Mitglied der Verbandsversammlung zu 

ziehen ist. 

 

2) Zusätzlich kann die Verbandsversammlung in diesen Ausschuss auch Personen, die keinem 

Gemeinderat einer verbandsangehörigen Gemeinde angehören, als Sachverständige ohne 

Stimmrecht berufen. 

 

 

§ 7 

Aufbringung der Mittel 
 

Die durch Einzahlungen nicht gedeckten Auszahlungen des Gemeindeverbandes sind auf die 

verbandsangehörenden Gemeinden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen aufzuteilen: 

 

Die Investitionsbeiträge (Kosten für ev. Grunderwerb, einmalige Entschädigungen für 

Grundinanspruchnahme und Dienstbarkeiten, Planung und Bau der Anlagen), die 

Schuldendienstbeiträge zur Deckung der Auszahlungen für die Beschaffung, die Verzinsung und 

Rückzahlung der zur Finanzierung der Kosten aufgenommenen Darlehen und die Beiträge zum 



  gderatPM 116-27.10.2021 

 

 

6 

 

Betriebsaufwand für die laufende Wirtschaftsführung (Betriebsbeiträge) sind auf die einzelnen 

Verbandsgemeinden nach folgendem Schlüssel (Laufmeter gemessene Faserlänge je Gemeinde) 

aufzuteilen: 

 

Gemeinde prozentueller Anteil 

Gemeinde Faggen 2,59 % 

Gemeinde Fendels 1,81 % 

Gemeinde Fiss 4,21 % 

Gemeinde Fließ 11,01 % 

Gemeinde Kaunerberg 1,42 % 

Gemeinde Kaunertal 10,81 % 

Gemeinde Kauns 4,36 % 

Gemeinde Ladis 3,75 % 

Stadtgemeinde Landeck 4,16 % 

Gemeinde Nauders 14,08 % 

Gemeinde Pfunds 13,26 % 

Gemeinde Prutz 7,27 % 

Gemeinde Ried i.O. 8,92 % 

Gemeinde Serfaus 7,41 % 

Gemeinde Tösens  4,94 % 

Summe 100,00 % 

 

 

§ 8 

Fälligkeit und Entrichtung der Beitragsanteile der Verbandsgemeinden 

 
Der Verbandsobmann hat den Gemeinden bis spätestens 31. Oktober die im folgenden Jahr zu 

entrichtenden Vorauszahlungen sowie nach dem Vorliegen des Rechnungsabschlusses unverzüglich 

die für das jeweilige Abrechnungsjahr zu leistenden Beiträge schriftlich mitzuteilen. Aufgrund des 

Rechnungsabschlusses sich ergebende Nachzahlungen sind von den Verbandsgemeinden nach der 

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss binnen einem Monat nach dem Erhalt der 

Vorschreibung zu entrichten. Aufgrund des Rechnungsabschlusses sich ergebende Guthaben sind den 

Verbandsgemeinden auf die nächstfolgenden Vorauszahlungen bzw. auf den nächstfolgenden Beitrag 

anzurechnen. 

 

 

§ 9 

Nachträglicher Beitritt und Ausscheiden von Gemeinden 
 

1) Tritt eine Gemeinde nachträglich dem Gemeindeverband bei, so hat die eintretende Gemeinde 

dem Gemeindeverband einen Beitrag zu dem vor ihrem Eintritt entstandenen Aufwand für 

Investitionen zu leisten. Bei der Festsetzung dieses Beitrages ist eine Wertminderung des 

Anlagevermögens angemessen zu berücksichtigen. 

 

2) Scheidet eine Gemeinde aus dem Gemeindeverband aus, so hat sie keinen Anspruch auf 

Rückerstattung der von ihr erbrachten finanziellen Leistungen. Die ausscheidende Gemeinde hat 

außerdem die daraus entstandenen Kosten dem Verband zu ersetzen. 
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§ 10 

Auflösung 
 

1) Bei Auflösung des Gemeindeverbandes ist das Vermögen zur Deckung seiner Verbindlichkeiten 

heranzuziehen. Das danach noch verbleibende Restvermögen ist auf die beteiligten Gemeinden 

im Verhältnis der eingebrachten Investitionsbeiträge aufzuteilen. 

 

2) Auf Antrag des Gemeindeverbandes oder einer aus ihm ausgeschiedenen Gemeinde entscheidet die 

Landesregierung über finanzielle Ansprüche dieser Gemeinde an den Gemeindeverband, wenn kein 

Einvernehmen zwischen den Beteiligten herbeigeführt werden kann. 

 

 

§ 11 

Sinngemäße Geltung von Vorschriften 
 

Soweit in dieser Satzung oder gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist, gelten für die Organisation des 

Gemeindeverbandes die Vorschriften der TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 in der jeweils geltenden 

Fassung, sinngemäß, wobei dem Gemeinderat die Verbandsversammlung, dem Gemeindevorstand der 

Verbandsausschuss, dem Bürgermeister der Verbandsobmann, dem Überprüfungsausschuss nach § 

109 TGO der Überprüfungsausschuss nach § 138 TGO und dem Gemeindeamt die Geschäftsstelle 

entspricht. 

 

 

§ 12 

Haftung 
 

1) Dritten gegenüber haften die dem Gemeindeverband angehörenden Gemeinden für dessen 

Verbindlichkeiten zur ungeteilten Hand. 

 

2) Untereinander haften die dem Gemeindeverband angehörenden Gemeinden im Verhältnis ihrer 

Beitragspflicht (§ 7). 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten 
 

Die Satzungsänderung tritt mit Genehmigung durch das Amt der Tiroler Landesregierung in Kraft. 

 

 

 

Pkt. 3 der Tagesordnung: 

Der Bürgermeister berichtet, dass aufgrund der Gemeindeinternen Ausschreibung für die 
Stelle einer Assistenzkraft für die Kinderkrippe Kaunerberg, drei Bewerbungen fristgerecht 
im Gemeindeamt eingelangt sind.  
Der Gemeinderat beschließt Frau Hann Sonja für die Kinderkrippe Kaunerberg als 
Assistenzkraft ab 01. November 2021 anzustellen. 
Details zu diesem Beschluss werden in einer eigenen nicht öffentlichen Niederschrift 
festgehalten.  
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Pkt. 4 der Tagesordnung: 

Folgende Haushaltsüberschreitungen werden einstimmig genehmigt: 

HHst Bezeichnung Ansatz Ergebnis Überschreitung  

          

220-7512 Berufsschulen Investitionsbeiträge  1400 1896,38 -496,38 

612-005 Stromanschluss Bannholz 3135 6932,82 -3797,82 

612-631 Telekommunikation Gem. Straßen 0 1,05 -1,05 

846-614 Instandhaltung Gebäude 4137,27 4573,67 -436,4 

846-728 Wartung Schiebetüren Eingang 2473,69 2609,34 -135,65 

      Summe  -4867,3 

          

          

Die Bedeckung erfolgt durch Mehreinnahmen oder durch Unterschreitungen bei folgenden 

Haushaltskonten: 

          

925+8591 Ertragsanteile 2021 364700 369871,88 5.171,88 

      Summe  5.171,88 

 

Pkt. 5 der Tagesordnung: 

Der Bürgermeister berichtet, dass am 30.10.2021 von 09 – 17 Uhr ein Impfangebot gegen 
das Coronavirus im Gemeindesaal in Kauns besteht. 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Erstellung des Voranschlages bevorsteht. Der 
Bürgermeister regt die Gemeinderäte an, Projekte welche je nach Finanzierbarkeit 
umgesetzt werden sollen, einzubringen. 
 
Der Bürgermeister informiert, dass die Funktionsperiode der Lawinenkommission der 
Gemeinde Kaunerberg in diesem Jahr ausläuft. Nicht alle aktuellen Mitglieder stehen für die 
Kommission für die nächste Periode zur Verfügung. Der Bürgermeister regt an, dass sich 
interessierte bei ihm melden können. 
 
Der Bürgermeister informiert, dass die nächste Sitzung des Gemeinderates im Dezember 
stattfinden wird. 
 
 

 

 
 
Der Schriftführer:                                                       Der Bürgermeister: 
 
 
 

Die Gemeinderatsmitglieder: 
 
 


